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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Salz-
landkreises zur Neufassung der Ver-
bandssatzung des Abwasserzweckver-
bandes „Saalemündung“ 
 
Zu der nachfolgend abgedruckten Neufas-
sung der Verbandssatzung des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemündung“ er-
ging durch den Salzlandkreis am 
19.12.2012, AZ.: 30.15.1.08-Ha folgende 
Entscheidung: 
 
Neufassung der Verbandssatzung des 
Abwasserzweckverbandes „Saalemün-
dung“ - Beschluss Nr. 290/12 vom 18. 
Dezember 2012 
 
Sehr geehrte Frau Felgenträger, 
 
es ergeht folgende Entscheidung: 
 
Die Neufassung der Verbandssatzung des 
Abwasserzweckverbandes „Saalemün-
dung“, welche in der 65. Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 18. Dezember 
2012 (Beschluss Nr. 290/12) beschlossen 
wurde, wird hiermit g e n e h m i g t . 
 
 
Begründung: 
 

I. 
 

Die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemündung“ 
(nachfolgend: AZV „Saalemündung“) hat 
in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2012 
den Beschluss über die Neufassung der 
Verbandssatzung (Beschluss Nr. 290/12) 
gefasst. Mit Schreiben vom 19. Dezember 
2012 wurde dem Salzlandkreis als untere 
Kommunalaufsichtsbehörde diese Neu-
fassung der Verbandssatzung einschließ-
lich der formellen Unterlagen zur Geneh-
migung vorgelegt. Ebenfalls wurde eine 
unterzeichnete Ausfertigung des Beitritts-
vertrages nebst Anlagen vorgelegt. 
 

II. 
 
Meine Zuständigkeit für die Entscheidung 
im Tenor beruht auf § 17 Abs. 1 Nr. 1 des  
 

 
Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GKG LSA), § 10 Abs. 1 
Landkreisordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (LKO LSA) und § 2 des Gesetzes 
zur Kreisgebietsneuregelung 
(LKGebNRG). 
 
 

III. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) vom 
26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81) in der 
derzeit gültigen Fassung bedürfen Ände-
rungen, die den Mitgliederbestand des 
Zweckverbandes (Beitritt eines weiteren 
Verbandsmitglieds) betreffen, der Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde. 
 
Die Genehmigung der Verbandssatzung 
ist erforderlich auf Grund des am 18. De-
zember 2012 geschlossenen Vertrages 
über den Beitritt der Gemeinde Bördeland 
zum Abwasserzweckverband „Saalemün-
dung“. Danach tritt die Gemeinde Börde-
land mit Wirkung vom 01.01.2013 dem 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
bei und überträgt diesem die Aufgabe der 
zentralen und dezentralen Abwasserbesei-
tigung ohne die Niederschlagswasserbe-
seitigung. 
 
Der Beschluss über die Verbandssatzung 
ist entsprechend der zur Prüfung vorgeleg-
ten Unterlagen sowohl formell als auch 
materiell rechtlich nicht zu beanstanden. 
Im Ergebnis dessen ist die Genehmigung 
der Verbandssatzung zu erteilen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Salzland-
kreis, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale) Widerspruch erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 

(Dienstsiegel) 
gez. von dem Bussche 
Amtsleiterin 
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Neufassung der Verbandssatzung  

des Abwasserzweckverbandes  
„Saalemündung“ 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Name, Sitz, Mitglieder 
 
§ 2 Grundlage der Aufgabenerfüllung 
 
§ 3 Aufgaben 
 
§ 4 Organe 
 
§ 5 Verbandsversammlung 
 
§ 6 Aufgaben der Verbandsversamm-

lung 
 
§ 7 Einberufung der Verbandsver-

sammlung, Abstimmung und Wah-
len 

 
§ 8 Vorsitzender der Verbandsver-

sammlung 
 
§ 9 Verbandsgeschäftsführer, Verwal-

tung des Zweckverbandes 
 
§ 10 Verpflichtungsgeschäfte 
 
§ 11 Eilentscheidungen 
 
§ 12 Bedienstete des Verbandes 
 
§ 13 Satzungsrecht, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen 
 
§ 14 Verbandsumlage 
 
§ 15 Auslagenersatz und Aufwandsent-

schädigungen 
 
§ 16 Ausscheiden, Kündigung und Weg-

fall von Verbandsmitgliedern 
 
§ 17 Auflösung des Verbandes 
 
§ 18 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
§ 19 Aufsicht 
 
§ 20 Geschlechtsneutralität 
 
§ 21 Inkrafttreten der Satzung 
 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 16 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 
S. 81) in der derzeit geltenden Fassung 
und des § 44 der Gemeindeordnung (GO 
LSA) vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) 
in der derzeit geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des AZV „Saale-
mündung“ in ihrer Sitzung am 18.12.2012 
folgende Neufassung der Verbandssat-
zung des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Mitglieder 

 
(1) Der Verband ist ein Zweckverband 

im Sinne des § 7 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG-LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.02.1998 
(GVBl. LSA S. 81) in der derzeit gel-
tenden Fassung und führt den Na-
men Abwasserzweckverband 
„Saalemündung“, 

 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Cal-

be (Saale), Salzlandkreis. 
 
(3) Mitglieder des Verbandes sind  
 

a. die Stadt Barby 
mit den Ortsteilen Barby (Elbe), 
Glinde, Gnadau, Pömmelte,  
Tornitz, Wespen und Zuchau 

 
b. die Stadt Calbe (Saale) 
 
c. die Stadt Nienburg (Saale) 

mit den Ortsteilen Altenburg, 
Borgesdorf, Gramsdorf, 
Grimschleben, Jesar, Pobzig, 
Wedlitz und Wispitz 

 
d. die Gemeinde Bördeland 

mit den Ortsteilen Biere, Eggers-
dorf, Eickendorf, Großmühlingen, 
Kleinmühlingen, Welsleben und 
Zens. 
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(4) Das Verbandsgebiet umfasst die 

Gebiete der gemeindlichen Ver-
bandsmitglieder. Sofern die Aufga-
benübertragung auf Ortsteile der  
Gemeinden beschränkt ist, nur das 
Gebiet dieser Ortsteile. 

 
(5) Der Verband besitzt Dienstherrenfä-

higkeit. 
 
(6) Der Verband führt ein Dienstsiegel 

mit der Umschrift Abwasserzweck-
verband „Saalemündung“. 

 
(7) Der Verband übernimmt von den in   

§ 1 Absatz 3 genannten Verbands-
mitgliedern die Aufgabe der 
Schmutzwasserbeseitigung. Zur 
Schmutzwasserbeseitigungsaufgabe 
gehören auch die Beseitigung des in 
Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen 
Gruben gesammelten Abwassers 
sowie die Überwachung der Selbst-
überwachung und Wartung von 
Kleinkläranlagen. Die Wahrnehmung 
der Aufgaben, ausgenommen der 
Überwachung der Selbstüberwa-
chung und Wartung von Kleinkläran-
lagen, erfolgt getrennt in jeweils 
rechtlich selbstständigen öffentlichen 
Einrichtungen für die Gebiete der 
Mitgliedsgemeinden nach § 1 Absatz 
3 a bis c [Kläranlage Calbe (Saale)] 
und Abs. 3 d [Kläranlage Schöne-
beck (Elbe)]. Von der Stadt Barby 
mit dem Ortsteil Barby (Elbe), der 
Stadt Calbe (Saale) sowie der Stadt 
Nienburg (Saale) mit den Ortsteilen 
Altenburg, Grimschleben und Jesar 
wird zusätzlich die Aufgabe der Nie-
derschlagswasserbeseitigung in ei-
ner rechtlich selbstständigen öffentli-
chen Einrichtung wahrgenommen. 

 
(8) Das Recht und die Pflicht der Ver-

bandsmitglieder, die übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen und die dazu 
notwendigen Befugnisse einschließ-
lich das Satzungsrecht auszuüben, 
gehen auf den Verband über. 

 
 
 
 
 

 
§ 2 

Grundlage der Aufgabenerfüllung 
 
(1) Die Verbandsmitglieder übertragen 

dem Verband das zur Aufgabenerfül-
lung betriebsnotwendige Vermögen 
zum Restbuchwert. Die dazu not-
wendigen Regelungen sind per Ver-
trag vereinbart worden. Für den Be-
reich der Niederschlagswasserbesei-
tigung sind ebenso Verträge zum 
Vermögensübergang geschlossen. 

 
(2) Folgendes Satzungsrecht gilt nach 

dem Beitritt der Gemeinde Börde-
land für deren Gebiet übergangswei-
se fort, bis es spätestens nach         
3 Jahren durch neues Satzungsrecht 
ersetzt wird oder aus anderen Grün-
den außer Kraft tritt: 
 

− Neufassung der Satzung der Ge-
meinde Bördeland über die Besei-
tigung von Abwasser und den An-
schluss von Grundstücken an die 
öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen (Abwasserbeseiti-
gungssatzung) vom 06.10.2011 
(Bördeland-Kurier Nr. 11 vom 
14.10.2011), zuletzt geändert 
durch 1. Änderungssatzung vom 
29.11.2012 (Bördeland-Kurier Nr. 
10 vom 07.12.2012) 

 
-  Satzung der Gemeinde Bördeland 

über den vollständigen oder teil-
weisen Ausschluss der Abwasser-
beseitigungspflicht vom 06.10.2011 
(Bördeland-Kurier Nr. 11 vom 
14.10.2011) 

 
− Neufassung der Satzung der Ge-

meinde Bördeland über die Erhe-
bung von Beiträgen für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) 
vom 14.04.2011 (Bördeland-Kurier 
Nr. 06 vom 29.04.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt Nr. 52/2012 vom 21. Dezember 2012 

 

  

343 

 
− Neufassung der Satzung der Ge-

meinde Bördeland über die Erhe-
bung von besonderen Herstel-
lungsbeiträgen für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung (Be-
sondere Schmutzwasserherstel-
lungsbeitragssatzung) vom 
06.10.2011 (Bördeland-Kurier Nr. 
11 vom 14.10.2011) 

 
− Satzung der Gemeinde Bördeland 

über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Schmutzwasser-
entsorgung (zentrale Schmutzwas-
sergebührensatzung) vom 
17.01.2008 (Amtsblatt für den Salz-
landkreis Nr. 4 vom 28.01.2008), 
zuletzt geändert durch 4. Ände-
rungssatzung vom 29.11.2012 
(Bördeland-Kurier Nr. 10 vom 
07.12.2012) 

 
− Satzung der Gemeinde Bördeland 

über die Erhebung von Gebühren 
für die dezentrale Abwasserbesei-
tigung (dezentrale Abwasserge-
bührensatzung) vom 17.01.2008 
(Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 
4 vom 28.01.2008), zuletzt geän-
dert durch 3. Änderungssatzung 
vom 29.11.2012 (Bördeland-Kurier 
Nr. 10 vom 07.12.2012) 

 
− Neufassung der Satzung der Ge-

meinde Bördeland über die Abwäl-
zung der Abwasserabgabe vom 
29.11.2012 (Bördeland-Kurier Nr. 
10 vom 07.12.2012) 

 
− Satzung des Eigenbetriebes 

Schmutzwasser der Gemeinde 
Bördeland über die Erhebung von 
Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskos-
tensatzung) vom 20.05.2008 (Bör-
deland-Kurier Nr. 05 vom 
30.05.2008). 

 
(3) Die den Verbandsmitgliedern unmit-

telbar gehörenden Grundstücke 
kann der Verband zum Ableiten und 
Durchleiten von Schmutzwasser und 
für Bauwerke im Leitungsnetz ent-
geltfrei in Anspruch nehmen, soweit  
das zur Durchführung seiner Aufga-
ben erforderlich ist und die bisherige  

 
Nutzung dadurch nicht behindert 
wird. 

 
(4) Der Verband darf Grundstücke, die 

öffentlichen Zwecken gewidmet sind, 
nur mit Zustimmung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde nutzen. 

 
(5) Die Verbandsmitglieder haben dem 

Verband rechtzeitig über Maßnah-
men, die Verbandsanlagen betref-
fen, insbesondere Straßenbaumaß-
nahmen, Mitteilung zu machen und 
diese mit dem Verband abzustim-
men. Im Regelfall erfolgt die Kosten-
tragung nach dem Verursacherprin-
zip. Das Verbandsmitglied hat dafür 
Sorge zu tragen, dass bestehende 
Rechte entsprechend geregelt wer-
den. 

 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Der Verband übernimmt von den in  

§ 1 Absatz 3 genannten Verbands-
mitgliedern die Aufgabe der 
Schmutzwasserbeseitigung. Von der 
Stadt Barby mit dem Ortsteil Barby 
(Elbe), der Stadt Calbe (Saale) so-
wie der Stadt Nienburg (Saale) mit 
den Ortsteilen Altenburg, Grimschle-
ben und Jesar wird zusätzlich die 
Aufgabe der Niederschlagswasser-
beseitigung wahrgenommen. 

 
(2) Der Verband hat die Aufgabe, das in 

seinem Gebiet anfallende Schmutz-
wasser sowie den in Kleinkläranla-
gen anfallenden Klärschlamm und 
das in abflusslosen Sammelgruben 
gesammelte Schmutzwasser zu rei-
nigen und zu beseitigen. Zur Erfül-
lung dieser Aufgaben gehört insbe-
sondere auch die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesse-
rung und Unterhaltung der öffentli-
chen Anlagen. Anschluss an die An-
lagen und Benutzung der Anlagen 
werden öffentlich-rechtlich durch 
Satzung geregelt. 
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(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann 

sich der Verband ganz oder teilweise 
Dritter bedienen. 

 
(4) Der Verband kann Leistungen für 

Dritte auf öffentlichrechtlicher Basis, 
soweit dies gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, insbesondere die Nieder-
schlagswasserbeseitigung für seine 
Verbandsmitglieder, erbringen. So-
weit der Verband Leistungen für Drit-
te nach gesetzlichen Vorschriften 
nicht öffentlich-rechtlich erbringen 
kann, erbringt er sie auf Grundlage 
privatrechtlicher Vereinbarungen. 
Jegliche Leistungserbringung für 
Dritte ist nur durchzuführen, wenn 
dies nicht zu Lasten der wirtschaftli-
chen Aufgabenerfüllung nach dieser 
Satzung führt. 

 
(5) Was die Aufgabe der Nieder-

schlagswasserbeseitigung anbe-
langt, so erfüllt der Verband die Auf-
gabe im Sinne des § 78 Abs. 3 WG 
LSA. Der Verband ist insoweit zu-
ständig für das Ableiten von Nieder-
schlagswasser aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen. 
Die Aufgabe der Straßenentwässe-
rung verbleibt jeweils beim Straßen-
baulastträger. 

 
§ 4 

Organe 
 
Organe des Verbandes sind die Ver-
bandsversammlung und der Verbandsge-
schäftsführer. 
 

§ 5 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht 

aus je einem Vertreter pro Stimme 
des jeweiligen Verbandsmitgliedes 
und dem Verbandsgeschäftsführer. 
Der Verbandsgeschäftsführer ist 
Mitglied mit beratender Stimme. 

 
(2) Die Verbandsversammlung nimmt 

gegenüber einem mit Dienstvertrag 
beschäftigten Verbandsgeschäfts-
führer die Aufgaben des Arbeitge-
bers wahr. Gegenüber einem beam-
teten Verbandsgeschäftsführer ist  

 
sie Dienstvorgesetzter, höherer 
Dienstvorgesetzter und oberste 
Dienstbehörde. 

 
(3) Jedes Verbandsmitglied hat je 

Stimme einen Vertreter und dessen 
Stellvertreter für die Dauer der für 
Gemeinderäte geltenden Wahlperio-
de zu wählen, soweit das Ver-
bandsmitglied eine Stimme in der 
Verbandsversammlung hat, ansons-
ten sind bei Vertretern und deren 
Stellvertretern des Verbandsmitglie-
des diese nach § 11 Abs. 4 Satz 2 
GKG-LSA zu bestimmen. Der Stell-
vertreter vertritt den Vertreter des 
Verbandsmitgliedes im Verhinde-
rungsfall. Im Verhinderungsfall, so-
wohl des Vertreters und des Stellver-
treters, bei mehreren Stimmen des 
Verbandsmitgliedes, kann das 
Stimmrecht des verhinderten Vertre-
ters auf einen anwesenden Vertreter 
desselben Verbandsmitgliedes über-
tragen werden. Sie bleiben bis zur 
Wahl ihrer Nachfolger im Amt, es sei 
denn sie werden vorzeitig abberufen. 
Im Falle der Abberufung ist unver-
züglich ein neuer Vertreter bzw. 
Stellvertreter zu wählen. 

 
(4) Die Verbandsversammlung ist ein-

zuberufen, wenn es die Geschäfts-
lage erfordert. Sie soll jedoch min-
destens einmal im viertel Jahr zu-
sammentreten. Sie muss zusam-
mentreten, wenn es mindestens 1/4 
der Verbandsmitglieder unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes ver-
langen. 

 
(5) Die Sitzungen der Verbandsver-

sammlung werden vom Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung ge-
leitet. 

 
(6) Die Verbandsversammlung tagt im 

Verbandsgebiet. 
 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung über-

wacht die Angelegenheiten des Ver-
bandes und ist ausschließlich zu-
ständig für: 
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- den Erlass und die Änderung der 

Verbandssatzung, 
 
- den Erlass, die Änderung und die 

Aufhebung von sonstigen Satzun-
gen, 

 
- die Geschäftsordnung des Verban-

des, 
 
- die Wahl und Abwahl des Vorsit-

zenden der Verbandsversammlung 
und dessen Stellvertreter, 

 
- die Wahl und Abwahl des Ver-

bandsgeschäftsführers, 
 
- den Erlass und die Änderung des 

Wirtschaftsplanes, des Investiti-
onsprogramms, die Feststellung 
des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes, insbesondere die 
Verwendung des Jahresgewinnes 
oder die Behandlung des Jahres-
verlustes, die Verwendung der für 
das Wirtschaftsjahr eingeplanten 
Finanzierungsmittel und die Entlas-
tung des Verbandsgeschäftsfüh-
rers, 

 
- die Zustimmung zu über- und au-

ßerplanmäßigen Ausgaben sowie 
zu Verpflichtungsermächtigungen, 
sofern sie einen Betrag von 50.000 
Euro überschreiten, 

 
- die Stellungnahme zum Prüfergeb-

nis zur überörtlichen Prüfung sowie 
eine Stellungnahme zum Prü-
fungsbericht sowie Feststellungs-
vermerk über die Jahresabschluss-
prüfung, 

 
- die Festsetzung der Verbandsum-

lagen, 
 
- die Verfügung über Verbandsver-

mögen, Veräußerung und Belas-
tungen von Grundstücken, Schen-
kungen und Darlehen des Verban-
des, soweit sie den Betrag von 
25.000 EURO überschreiten, 

 
 
 
 

 
- die Verpachtung von Einrichtungen 

des Verbandes sowie die Übertra-
gung der Betriebsführung dieser 
Einrichtungen auf Dritte, 

 
- die Beteiligung des Verbandes an 

privatrechtlichen Unternehmen, 
sowie die Übertragung von Ver-
bandsvermögen auf diese Unter-
nehmen, 

 
- die Aufnahme von Krediten, Über-

nahme von Bürgschaften, Ab-
schluss von Gewährverträgen, Be-
stellung sonstiger Sicherheiten so-
wie wirtschaftlich gleichzusetzen-
der Rechtsgeschäfte, soweit sie 
den Betrag von 25.000 EURO 
überschreiten, 

 
- Verträge mit Verbandsmitgliedern 

und Verbandsvertretern sowie dem 
Verbandsgeschäftsführer, deren 
Vermögenswert den Betrag von 
25.000 EURO übersteigt, es sei 
denn es handelt sich um Verträge 
aufgrund einer förmlichen Aus-
schreibung, 

 
- die Bestellung und Abberufung von 

Vertretern des Verbandes in Unter-
nehmen, an denen der Verband 
beteiligt ist, 

 
- den Verzicht auf Ansprüche des 

Verbandes und den Abschluss von 
Vergleichen, soweit sie den Betrag 
von 25.000 EURO überschreiten, 

 
- die Führung von Rechtsstreitigkei-

ten von erheblicher Bedeutung, 
den Beitritt von neuen Verbands-
mitgliedern, 

 
- das Ausscheiden und den Aus-

schluss von Verbandsmitgliedern, 
 
- das Auflösen des Verbandes, 
 
- Angelegenheiten, über die Kraft 

Gesetzes die Verbandsversamm-
lung entscheidet, 
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- Übernahme neuer Aufgaben, für 

die keine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, 

 
- Vergabeentscheidungen von einem 

Wertumfang über 100.000 Euro.  
 
(2) Die in dieser Satzung genannten 

Wertgrenzen stellen Bruttobeträge 
dar. 

 
§ 7 

Einberufung der Verbandsversamm-
lung, Abstimmung und Wahlen 

 
(1) Die Verbandsversammlung wird 

schriftlich vom Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung im Einver-
nehmen mit dem Verbandsge-
schäftsführer einberufen. Die Einbe-
rufung hat in einer angemessenen 
Frist, mindestens jedoch eine Woche 
vor der Sitzung zu erfolgen. In Not-
fällen kann die Verbandsversamm-
lung ohne Frist, formlos und nur un-
ter Angabe der Verhandlungsge-
genstände einberufen werden.  

 
(2) Die Einberufung erfolgt unter Mittei-

lung der Verhandlungsgegenstände; 
die Tagesordnung und die für die 
Verhandlung erforderlichen Unterla-
gen sind grundsätzlich hinzuzufü-
gen. Von der Mitteilung und Beifü-
gung ist nur abzusehen, wenn das 
öffentliche Wohl oder berechtigte In-
teressen Einzelner entgegenstehen. 

 
(3) Sitzungen der Verbandsversamm-

lung sind öffentlich. Die Öffentlichkeit 
ist auszuschließen, wenn das öffent-
liche Wohl oder berechtigte Interes-
sen einzelner dies erfordern. Über 
Gegenstände, bei denen diese Vor-
aussetzungen vorliegen, muss nicht 
öffentlich verhandelt werden. In nicht 
öffentlichen Sitzungen gefasste Be-
schlüsse sind nach Wiederherstel-
lung der Öffentlichkeit oder, wenn 
dies ungeeignet ist, in der nächsten 
öffentlichen Verbandsversammlung 
bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder berechtigte In-
teressen Einzelner entgegenstehen. 

 
 

 
(4) Jedes Verbandsmitglied nach § 1 

Abs. 3 der Satzung hat je angefan-
gene 2.500 Einwohner eine Stimme. 
Maßgeblich ist gemäß § 149 GO 
LSA die Einwohnerzahl die das Lan-
desamt für Statistik am 31. Dezem-
ber des vorletzten Jahres ermittelt 
hat, soweit diese Angaben mit dem 
Mitgliedsbestand nach § 1 Abs. 3 
der Satzung übereinstimmen. Sollten 
die vorgenannten Angaben nur für 
die Gesamteinwohnerzahlen ohne 
einzelne Ortsteile vorliegen, so sind 
die Statistiken des zuständigen Ein-
wohnermeldeamtes für die Mitglieder 
zum vorgenannten Stichtag maßge-
bend. Die Stimmen eines Ver-
bandsmitgliedes können nur einheit-
lich abgegeben werden. 

 
(5) Die Verbandsversammlung ist be-

schlussfähig, wenn nach ordnungs-
gemäßer Einberufung mehr als die 
Hälfte der Verbandsmitglieder und 
mehr als die Hälfte der Stimmen ver-
treten sind. Der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung stellt die Be-
schlussfähigkeit zu Beginn der Sit-
zung fest. 

 
(6) Ist eine Angelegenheit wegen Be-

schlussunfähigkeit zurückgestellt 
worden und wird die Verbandsver-
sammlung zur Verhandlung über 
den gleichen Gegenstand zum zwei-
ten Mal einberufen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der vertre-
tenen Stimmen und anwesenden 
Verbandsmitglieder beschlussfähig, 
wenn in der Ladung zur zweiten Sit-
zung ausdrücklich hierauf hingewie-
sen worden ist. 

 
(7) Die Verbandsversammlung be-

schließt durch Abstimmung und 
Wahlen. 

 
(8) Abstimmungen erfolgen offen. Be-

schlüsse werden, soweit diese Sat-
zung oder in Angelegenheiten des 
Verfahrens die Geschäftsordnung 
nichts anderes bestimmt, mit der 
Mehrheit der auf ja oder nein lauten-
den Stimmen (einfache Mehrheit) 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. 
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(9) Wahlen werden geheim mit Stimm-

zettel vorgenommen, oder es kann 
offen gewählt werden, wenn kein 
Mitglied widerspricht. Wahlen wer-
den nur in den gesetzlich ausdrück-
lich genannten Fällen durchgeführt. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
anwesenden Stimmen erhält. Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, so fin-
det ein zweiter Wahlgang statt. Im 
zweiten Wahlgang ist die Person 
gewählt, für die die meisten Stimmen 
abgegeben worden sind. Ergibt sich 
im zweiten Wahlgang Stimmen-
gleichheit, so entscheidet das Los, 
das der Vorsitzende der Verbands-
versammlung zu ziehen hat. 

 
(10) Über die Sitzungen der Verbands-

versammlung sind Niederschriften 
anzufertigen. Die Niederschrift muss 
mindestens die Zeit, den Ort der Sit-
zung, die Namen der Teilnehmer, 
die Tagesordnung, den Wortlaut der 
Anträge und Beschlüsse sowie das 
Ergebnis der Abstimmung und Wah-
len enthalten. Der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung, der Ver-
bandsgeschäftsführer und jeder Ver-
treter eines Verbandsmitgliedes 
können verlangen, dass ihre Erklä-
rungen in der Niederschrift fest-
gehalten werden. Jede Niederschrift 
ist vom Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und vom Schriftführer 
zu unterzeichnen. Sie soll innerhalb 
von 30 Tagen, spätestens zur 
nächsten Sitzung vorliegen. Über 
Einwendungen gegen die Nieder-
schrift entscheidet die Verbandsver-
sammlung. 

 
 

§ 8 
Vorsitzender der  

Verbandsversammlung 
 
(1) Der Vorsitzende wird aus der Mitte 

der Verbandsversammlung für die 
Dauer der für die Gemeinderäte gel-
tenden Wahlperiode gewählt. Eben-
so wählt die Verbandsversammlung 
aus ihrer Mitte einen ersten und ei-
nen zweiten Stellvertreter. Der erste 
Stellvertreter vertritt den Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung in  

 
seinem Verhinderungsfall, der zweite 
Stellvertreter vertritt den Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung im 
Verhinderungsfall des Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung und des 
ersten Stellvertreters. Sie bleiben bis 
zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt, es 
sei denn sie werden vorzeitig abge-
wählt. 

 
(2) Der Vorsitzende der Verbandsver-

sammlung kann mit der Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der 
Verbandsversammlung abgewählt 
werden. Eine Nachwahl hat unver-
züglich stattzufinden. 

 
(3) Die Festlegung der Tagesordnung 

und die Einberufung der Sitzungen 
der Verbandsversammlung erfolgen 
im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsgeschäftsführer durch den 
Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung. 

 
(4) Der Vorsitzende der Verbandsver-

sammlung leitet die Verhandlung der 
Verbandsversammlung im Rahmen 
der Geschäftsordnung. Er handhabt 
die Ordnung und übt das Hausrecht 
in den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung aus. 

 
§ 9 

Verbandsgeschäftsführer, Verwaltung 
des Zweckverbandes 

 
(1) Der Verbandsgeschäftsführer vertritt 

den Zweckverband. Er leitet die 
Verwaltung des Verbandes, erledigt 
in eigener Verantwortung die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung 
und entscheidet in Angelegenheiten, 
die ihm durch diese Verbandssat-
zung oder Beschluss der Verbands-
versammlung zugewiesen werden. 
Der Verbandsgeschäftsführer ist 
Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter, 
höherer Dienstvorgesetzter und 
oberste Dienstbehörde der Bediens-
teten des Verbandes. 
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(2) Der Verbandsgeschäftsführer wird 

für die Dauer von sieben Jahren von 
der Verbandsversammlung gewählt; 
eine mehrmalige Wiederwahl ist 
möglich. Er ist hauptberuflich tätig. 
Der Verbandsgeschäftsführer kann 
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit be-
rufen werden oder er ist per Vertrag 
anzustellen. Für den Anstellungsver-
trag sind die Bestimmungen des      
§ 12 Abs. 3 Satz 3 ff. GKG-LSA an-
zuwenden. Unabhängig davon 
scheidet der Verbandsgeschäftsfüh-
rer im Falle seiner Abwahl an dem 
Tage aus seiner Funktion aus, an 
dem er abgewählt wurde. In diesem 
Fall gelten die Versorgungsbestim-
mungen des § 12 Abs. 3 GKG-LSA 
entsprechend. 

 
(3) Die vorzeitige Abwahl des Ver-

bandsgeschäftsführers ist auf Antrag 
der Mehrheit der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl der Verbandsver-
sammlung möglich; der Antrag be-
darf der Begründung. Der Beschluss 
über die Abwahl darf frühestens vier 
Wochen nach Antragstellung erfol-
gen. Dem Verbandsgeschäftsführer 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Über den Antrag ist ohne 
Aussprache geheim abzustimmen. 
Der Beschluss über die Abwahl be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
der Verbandsversammlung. 

 
(4) Die Stelle des hauptamtlichen Ver-

bandsgeschäftsführers ist öffentlich 
auszuschreiben; davon kann bei ei-
ner erneuten Bestellung durch Be-
schluss mit der Mehrheit der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl der 
Verbandsversammlung abgesehen 
werden. Im Falle der Ausschreibung 
entscheidet die Verbandsversamm-
lung über den Ausschreibungsinhalt 
und über die Zulassung der Bewer-
bungen im Rahmen des GKG-LSA 
und der GO LSA. 

 
 
 
 
 
 

 
(5) Der Verbandsgeschäftsführer be-

stimmt einen Bediensteten des Ver-
bandes zu seinem Vertreter. Im Falle 
der Aufgabenwahrnehmung per 
Zweckvereinbarung für Dritte ist die 
Vertretungsbefugnis des Verbands-
geschäftsführers für die andere öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft 
durch Vereinbarung zu regeln. 

 
(6) Der Verbandsgeschäftsführer hat 

das Recht in der Verbandsversamm-
lung zu allen Angelegenheiten zu 
sprechen. Er kann dieses Recht auf 
Verbandsbedienstete übertragen. 

 
(7) Der Verbandsgeschäftsführer ent-

scheidet: 
 

- in Vergabeangelegenheiten bis 
100.000 Euro im Rahmen des bes-
tätigten Wirtschaftsplanes, 

 
- in Geschäften der laufenden Ver-

waltung, auch solche mit finanziel-
len Auswirkungen, wenn sie eine 
Wertgrenze von 50.000 Euro nicht 
übersteigen, 

 
- in den in § 6 Abs. 1 dieser Satzung 

genannten Rechtsgeschäften, so-
fern die dort festgelegten Wert-
grenzen unterschritten werden, 

 
- bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben sowie Verpflichtungser-
mächtigungen im Einzelfall pro 
Jahr bis zu 50.000 Euro,  

 
- bei Widersprüchen in Angelegen-

heiten des eigenen Wirkungskrei-
ses bis zu einer Wertgrenze von 
25.000 Euro soweit nicht  die Ver-
bandsversammlung einen Be-
schluss hierzu gefasst hat, 

 
- die Einstellung, Ernennung und 

Entlassung der Beamten sowie 
Einstellung, Eingruppierung und 
Entlassung der Beschäftigten, 

 
- über alle den Verband betreffenden 

hoheitlichen Aufgaben. 
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§ 10 

Verpflichtungsgeschäfte 
 
(1) Erklärungen, durch die der Verband 

verpflichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform. Sie sind, sofern sie nicht 
gerichtlich oder notariell beurkundet 
werden, nur rechtsverbindlich, wenn 
sie vom Verbandsgeschäftsführer 
handschriftlich unterzeichnet sind. 

 
(2) Die Schriftform des Absatzes 1 gilt 

nicht für Erklärungen in Geschäften 
der laufenden Verwaltung oder auf-
grund einer in der Form des Absat-
zes 1 ausgestellten Vollmacht. 

 
 

§ 11 
Eilentscheidungen 

 
In dringenden Angelegenheiten der Ver-
bandsversammlung, deren Erledigung 
auch nicht bis zu einer ohne Frist und 
formlos einberufenen Verbandsversamm-
lung aufgeschoben werden kann, ent-
scheidet der Verbandsgeschäftsführer an-
stelle der Verbandsversammlung. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Er-
ledigung sind der Verbandsversammlung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Diese 
Angelegenheit ist in die Tagesordnung der 
nächsten Verbandsversammlung aufzu-
nehmen. 
 
 

§ 12 
Bedienstete des Verbandes 

 
(1) Gehen Aufgaben eines Zweckver-

bandes wegen Auflösung oder aus 
anderen Gründen ganz oder teilwei-
se auf andere juristische Personen 
des öffentlichen Rechts mit Dienst-
herrenfähigkeit über, so gelten für 
die Übernahme und die Rechtstel-
lung der Beamten und Versorgungs-
empfänger des Zweckverbandes § 
32 Landesbeamtengesetz und § 131 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
in der bis zum 31.03.2009 geltenden 
Fassung. Im Übrigen gilt § 73 a GO 
LSA. 

 
 
 

 
(2) Sollte der Verband Dienstherr von 

hauptamtlichen Beamten werden 
und wird der Zweckverband aufge-
löst, ohne das seine bisherigen Auf-
gaben auf andere juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrenfähigkeit übergehen, so 
wird die Stadt Calbe, Markt 1, 39240 
Calbe (Saale) Dienstherr der haupt-
amtlichen Beamten. Die anderen 
Verbandsmitglieder oder deren Ver-
waltungsträger beteiligen sich an 
den Sach- und Personalkosten. Das 
Nähere regelt der Vermögensausei-
nandersetzungsvertrag. 

 
 

§ 13 
Satzungsrecht, Wirtschaftsführung und 

Rechnungswesen 
 
(1) Für den Verband gelten die Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes 
vom 24.03.1997 (GVBl. LSA S. 446) 
in der derzeit geltenden Fassung, 
über die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe. 
Enthält der Wirtschaftsplan Kredit-
aufnahmen oder Verpflichtungser-
mächtigungen, bedürfen diese der 
Genehmigung durch die zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde. 

 
(2) Auf Unternehmen und Beteiligungen 

des Verbandes finden die für Ge-
meinden geltenden Vorschriften An-
wendung. 

 
(3) Für die örtliche Prüfung ist das 

Rechnungsprüfungsamt des Salz-
landkreises zuständig. 

 
(4) Der Verband hat für alle ihm über-

tragenen Aufgaben Satzungsrecht 
nach den jeweils geltenden gesetzli-
chen Vorschriften. Abweichend von 
Satz 1 können auch privatrechtliche 
Regelungen getroffen werden. 

 
(5) Der Verband ist Verwaltungsbehörde 

im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 
602) in der derzeit geltenden Fas- 
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sung bei Zuwiderhandlungen gegen 
Satzungen des Verbandes. 

 
 

§ 14 
Verbandsumlage 

 
(1) Der Verband erhebt von den Ver-

bandsmitgliedern eine allgemeine 
Verbandsumlage, wenn die Erträge 
einschließlich der besonderen Um-
lagen die Aufwendungen nicht de-
cken. Hierbei gilt als Umlageschlüs-
sel, dass der Finanzbedarf nach 
dem Verhältnis der Einwohner aller 
Verbandsmitglieder zu den Einwoh-
nern des einzelnen Verbandsmit-
glieds verteilt wird. § 7 Abs. 4 Satz 2 
dieser Satzung gilt entsprechend. 
Der Finanzbedarf und dessen Vertei-
lung auf die Mitglieder werden im 
Wirtschaftsplan festgesetzt und 
durch Bescheid angefordert. 

 
(2) Für die jeweilige Aufgabe der 

Schmutzwasserbeseitigung und der 
Niederschlagswasserbeseitigung er-
hebt der Verband jeweils eine be-
sondere Umlage. 

 
(3) Hinsichtlich der Kosten der 

Schmutzwasserbeseitigung gilt als 
Umlageschlüssel, dass der Finanz-
bedarf nach dem Verhältnis der Ein-
wohner aller Verbandsmitglieder zu 
den Einwohnern des einzelnen Ver-
bandsmitglieds verteilt wird. § 7 Abs. 
4 Satz 2 dieser Satzung gilt entspre-
chend. Der Finanzbedarf und des-
sen Verteilung auf die Mitglieder 
werden im Wirtschaftsplan festge-
setzt und durch Bescheid angefor-
dert. 

 
(4) Wird Schmutzwasser verschiedenen 

Klärwerken zugeführt, können für 
diese Bereiche eigene Abrech-
nungsgebiete eingeführt werden. Die 
Verbandsumlage für diese Bereiche 
errechnet sich nach dem Verhältnis 
der Einwohner aller Verbandsmit-
glieder dieses Bereiches zu den 
Einwohnern des einzelnen Ver-
bandsmitglieds. § 7 Abs. 4 Satz 2 
dieser Satzung gilt entsprechend. 

 

 
(5) Bezüglich des Umlagenanteils, der 

die Aufgabe der Niederschlagswas-
serbeseitigung im Sinne des § 78 
Abs. 3 WG LSA betrifft, erfolgt eine 
Verteilung gemäß der oben benann-
ten Kriterien ausschließlich im Ver-
hältnis derjenigen Mitgliedsgemein-
den, die die Aufgabe der Nieder-
schlagswasserbeseitigung auf den 
Verband übertragen haben. Es ist 
somit ausgeschlossen, dass Mit-
gliedsgemeinden mit Kosten der 
Niederschlagswasserbeseitigung be-
legt werden, die die Aufgabe selbst 
wahrnehmen. Der Finanzbedarf und 
dessen Verteilung auf die Mitglieder 
werden im Wirtschaftsplan festge-
setzt und durch Bescheid angefor-
dert. 

 
(6) Die Kosten der Straßenentwässe-

rung werden auf der Grundlage des 
Rahmenvertrages zur Vermögens- 
und Aufgabenübernahme „Nieder-
schlagswasserbeseitigung“ an die 
betreffenden Mitgliedsgemeinden 
erhoben und durch Bescheid ange-
fordert. 

 
(7) In sinngemäßer Anwendung des      

§ 222 der Abgabenordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.2002 (BGBl. I S. 3866, ber. 
2003 I S. 61) in der jeweils gültigen 
Fassung wird auf gewährte Stun-
dungsanträge von noch nicht bezahl-
ten, bestandskräftig festgesetzten 
und angeforderten Verbandsumla-
gen ein Zinssatz in Höhe des durch-
schnittlichen Kontokorrentzinssatzes 
des Verbandes je Wirtschaftsjahr 
angesetzt. Die Festsetzung der 
Stundungszinsen erfolgt je Wirt-
schaftsjahr von dem ursprünglichen 
Fälligkeitstag der offenen Forderung 
bis zum Ende des Jahres auf der 
Grundlage eines Stundungsbeschei-
des nach banküblichen Zinstagen 
(360 Tage je Jahr, 30 Tage im Mo-
nat). Stundungszinsen werden bis 
zur endgültigen Bezahlung der Um-
lageschuld festgesetzt. 
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(8) Soweit seitens der Gemeinde kein 

Stundungsantrag gestellt wird, wer-
den Säumniszuschläge in entspre-
chender Anwendung der Vorschrif-
ten der Abgabenordnung erhoben. 
Was einen etwaigen Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung hinsichtlich 
der festzusetzenden Verbandsumla-
ge anbelangt, so gilt hinsichtlich der 
Höhe der Aussetzungszinsen das zu 
Stundungszinsen Geregelte ent-
sprechend. 

 
 

§ 15 
Auslagenersatz und Aufwands- 

entschädigungen 
 
Für die Entschädigung der Vertreter der 
Verbandsmitglieder und des Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung finden die Be-
stimmungen über den Auslagenersatz und 
die Aufwandsentschädigung bei ehrenamt-
licher Tätigkeit für die Gemeinde in Ab-
hängigkeit von dem Umfang des Aufga-
benbestandes entsprechende Anwen-
dung. Näheres regelt eine Entschädi-
gungssatzung. 
 
 

§ 16 
Ausscheiden, Kündigung und Wegfall 

von Verbandsmitgliedern 
 
(1) Änderungen, die den Mitglieder-

bestand des Verbandes (Beitritt ei-
nes weiteren Verbandsmitglieds, 
Ausschluss oder Austritt eines Ver-
bandsmitglieds) sowie den Bestand 
des Verbandes (Auflösung) betref-
fen, bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen 
Stimmen der Verbandsversammlung  
und der Mehrheit der Verbandsmit-
glieder. 

 
(2) Will ein Verbandsmitglied aus dem 

Verband ausscheiden, so hat es dies 
schriftlich beim Verband zu beantra-
gen. Über den Antrag entscheidet 
die Verbandsversammlung gemäß    
§ 16 Abs. 1 dieser Satzung. Für die 
Abwicklung des Ausscheidens ist ein 
schriftlicher Vertrag zwischen dem 
ausscheidenden Mitglied und dem 
Verband zu schließen. Im Übrigen  

 
gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung. 

 
(3) Das Recht zur Kündigung aus wich-

tigem Grund bleibt unberührt. Ein 
wichtiger Grund ist nur dann gege-
ben, wenn Tatsachen und Umstände 
vorliegen, die das weitere Verbleiben 
eines Verbandsmitgliedes im Ver-
band unzumutbar machen, weil sei-
ne Existenz oder Aufgabenerfüllung 
gefährdet würde. Für die Abwicklung 
im Fall der Kündigung gilt Abs. 2 
Satz 3 entsprechend. 

 
(4) Das Ausscheiden und die Kündigung 

bedürfen der Genehmigung durch 
die Kommunalaufsicht. 

 
(5) Fallen Verbandsmitglieder durch 

Eingliederung in andere Gemeinden, 
durch Zusammenschlüsse mit ande-
ren Gemeinden, durch Auflösung 
oder aus einem anderen Grund weg, 
tritt die Gemeinde, in das das Ver-
bandsmitglied eingegliedert ist oder 
mit dem es zusammengeschlossen 
wird, in die Rechtsstellung des weg-
gefallenen Verbandsmitgliedes ein. 

 
(6) Wenn Gründe des öffentlichen Woh-

les nicht entgegenstehen, kann der 
Verband im Falle des Abs. 5 binnen 
drei Monaten vom Wirksamwerden 
der Änderung das neue Verbands-
mitglied ausschließen; in gleicher 
Weise kann das Verbandsmitglied 
seinen Austritt aus dem Verband er-
klären. Ausschluss und Austritt be-
dürfen der Genehmigung der Kom-
munalaufsichtsbehörde. Im Übrigen 
gelten die Bestimmungen dieser Sat-
zung. 

 
§ 17 

Auflösung des Verbandes 
 
(1) Der Verband ist aufzulösen, wenn 
 

- durch das Ausscheiden von Ver-
bandsmitgliedern nur noch ein Ver-
bandsmitglied im Verband übrig 
bleibt oder 
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- die Verbandsversammlung mit ei-

ner qualifizierten Mehrheit von zwei 
Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
men der Verbandsversammlung 
und der Mehrheit der Verbandsmit-
glieder die Auflösung des Verban-
des beschließt. 

 
(2) Die Auflösung des Verbandes bedarf 

der Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde. 

 
(3) Die Abwicklung, insbesondere die 

Aufteilung des Verbandsvermögens 
und Einzelheiten der Auseinander-
setzung werden durch Vertrag gere-
gelt. Können sich die Verbandsmit-
glieder nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist, die in der Regel 
sechs Monate beträgt, über die Ab-
wicklung einigen, trifft die Kommu-
nalaufsichtsbehörde die erforderli-
chen Bestimmungen. 

 
(4) Die Auflösung des Verbandes ist öf-

fentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 18 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen des Verbandes werden 

im Amtsblatt für den Salzlandkreis 
öffentlich bekannt gemacht. Ebenso 
werden Beschlüsse, soweit gesetz-
lich erforderlich, nach Satz 1 öffent-
lich bekannt gemacht.  

 
(2) Wirtschaftspläne werden mit gesetz-

lich bestimmten Festsetzungen, den 
jeweils dazugehörigen Beschlüssen 
der Verbandsversammlung sowie 
den erforderlichen Genehmigungen 
der Kommunalaufsichtsbehörde 
ebenfalls im Amtsblatt des Salzland-
kreises öffentlich bekannt gemacht.  

 
Gesetzlich bestimmte Festsetzungen 
sind die Gesamtbeträge: 
 
- der Erträge und Aufwendungen im 

Erfolgsplan, 
 
- der Einnahmen und Ausgaben im 

Vermögensplan, 
 

 
- der vorgesehenen Kreditaufnah-

men für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung), 

 
- der vorgesehenen Ermächtigungen 

zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit 
Ausgaben für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahme be-
lasten (Verpflichtungsermächti-
gung), 

 
- des Höchstbetrages des Kassen-

kredites, 
 
- des Zweckverbandsumlagebedar-

fes und der Verteilung der Zweck-
verbandsumlagen auf die Zweck-
verbandsmitglieder. 

 
Der gesamte Wirtschaftsplan wird 
einschließlich des Erfolgs- und Ver-
mögensplanes sowie der Stellen-
übersicht in der Geschäftsstelle des 
Verbandes, Breite 9 in 39240 Calbe 
(Saale) zur Einsichtnahme für die 
Dauer von sieben Tagen ausgelegt.  
 
Auf den Ort, die Dienstzeiten und die 
Dauer der Auslegung ist bei der öf-
fentlichen Bekanntmachung hinzu-
weisen. 

 
(3) Eignen sich bekannt zu machende 

Unterlagen aufgrund ihrer Beschaf-
fenheit (Pläne, Karten, Zeichnungen 
oder ähnliches) nicht zur Bekannt-
machung in den unter Abs. 1 ge-
nannten Amtsblättern, so wird die 
Bekanntmachung nach Abs. 1 da-
durch ersetzt, dass sie für zwei Wo-
chen an der Geschäftstelle des Ver-
bandes zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der Dienststunden ausliegt, so-
fern nicht Rechtsvorschriften einen 
anderen Zeitraum bestimmen. Im 
Amtsblatt des Salzlandkreises ist der 
Inhalt der Ersatzbekanntmachung 
hinreichend darzustellen und der 
Ort, die Dienstzeiten und die Dauer 
der Auslegung bekannt zu geben. 
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(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-

zungen der Verbandsversammlung 
werden im Amtsblatt des Salzland-
kreises mindestens drei Tage vor 
der Sitzung bekannt gemacht. 

 
 

§ 19 
Aufsicht 

 
Kommunalaufsichtsbehörde des Verban-
des ist der Salzlandkreis. 
 
 

§ 20 
Geschlechtsneutralität 

 
Alle in dieser Satzung verwendeten Funk-
tionsbezeichnungen sind geschlechtsneut-
ral. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese vorstehende Satzung tritt am 
01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verbandssatzung vom 21.12.2011 außer 
Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 20.12.2012  
 
gez. Felgenträger 
Kommissarische            (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführerin 
 
 
Stimmenverteilung des AZV „Saale-
mündung“ 
⇒ 1 Stimme je angefangene 2.500 Ein-
wohner 
 
Stadt Barby   
mit den Ortsteilen Barby 
(Elbe), Glinde, Gnadau,  
Pömmelte, Tornitz, 
Wespen und Zuchau 
 

3 Stimmen  

Stadt Calbe (Saale)  4 Stimmen  
 

Stadt Nienburg (Saale)  
mit den Ortsteilen  
Altenburg, Borgesdorf, 
Gramsdorf, Grimsch-
leben, Jesar, Pobzig, 
Wedlitz und Wispitz 

2 Stimmen  
 

 
Gemeinde Bördeland 
mit den Ortsteilen Biere, 
Eggersdorf, Eickendorf,  
Großmühlingen, Klein-
mühlingen, Welsleben 
und Zens 
 

4 Stimmen  
 

 


